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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Immerhin prüft es, unter Berücksichtigung der
allgemeinen Pflicht zur Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ),
grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht
geradezu offensichtlich sind ( BGE 141 V 234 E. 1 mit Hinweisen). Für die Verletzung von
Grundrechten gilt eine qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 138 I 274 E.
1.6 mit Hinweisen). Das Bundesgericht untersucht nicht von sich aus, ob der angefochtene
kantonale Entscheid die Grundrechte verletzt, sondern prüft nur rechtsgenügend
vorgebrachte, klar erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen. Auf ungenügend
begründete Rügen und bloss allgemein gehaltene Kritik am angefochtenen Entscheid geht
es nicht ein ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 141 IV 249 E. 1.3.1; 140 III 264 E. 2.3;
Urteil 8C_289/2023 vom 18. Dezember 2023 E. 2.1).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 2.1
Streitig ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es in Bestätigung des
Einspracheentscheids vom 10. März 2023 eine Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin
für den am 26. November 2019 gemeldeten Rückfall der beim Unfall vom 17. November
2012 erlittenen Verletzungen verneinte.

E. 2.2
Die Vorinstanz legte das Anspruchserfordernis eines natürlichen und adäquaten
Kausalzusammenhangs zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden (
BGE 142 V 435 E. 1 mit Hinweisen), insbesondere bei Rückfällen und Spätfolgen ( BGE
118 V 293 E. 2c; SVR 2016 UV Nr. 15 S. 46, 8C_934/2014 E. 3.1), zutreffend dar.
Gleiches gilt für ihre Ausführungen zur Beweiswürdigung medizinischer Berichte und
Gutachten ( BGE 143 V 124 E. 2.2.2; 142 V 58 E. 5.1; 134 V 231 E. 5.1; je mit Hinweisen).
Darauf wird verwiesen.

E. 2.3
Zu wiederholen und zu betonen ist, dass der Unfallversicherer bei der Leistungspflicht
gemäss Art. 11 UVV für Rückfälle und Spätfolgen nicht auf der Anerkennung des



natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs beim Grundfall oder bei früheren
Rückfällen behaftet werden kann, weil die unfallkausalen Faktoren durch Zeitablauf
wegfallen können. Es obliegt dem Leistungsansprecher, das Vorliegen eines
Kausalzusammenhangs zwischen dem als Rückfall oder Spätfolge geltend gemachten
Beschwerdebild und dem Unfall nachzuweisen. Nur wenn die Unfallkausalität mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit erstellt ist, entsteht eine erneute Leistungspflicht des
Unfallversicherers; dabei sind an den Wahrscheinlichkeitsbeweis umso strengere
Anforderungen zu stellen, je grösser der zeitliche Abstand zwischen dem Unfall und dem
Auftreten der gesundheitlichen Beeinträchtigung ist (Urteil 8C_448/2022 vom 23.
November 2022 E. 2.3 mit Hinweisen).

E. 3.1.1
Die Vorinstanz erwog, die Sachverständigen der medexperts ag hätten sich mit der im
vorangegangen Gerichtsverfahren (Urteil vom 30. Dezember 2021) sich einzig stellenden
Frage, ob der objektivierbar geschädigte Nervus thoracicus longus beim Unfall vom 17.
November 2012 verletzt worden sei, eingehend beschäftigt. Entgegen den Darlegungen des
Beschwerdeführers seien sie nicht allein von theoretischen Überlegungen hinsichtlich des
Unfallhergangs ausgegangen, vielmehr habe die vorübergehende Aufnahme der
angestammten Erwerbstätigkeit eine wichtige Rolle gespielt. Dazu sei ergänzend
anzumerken, dass der Beschwerdeführer nicht nur vor der Entfernung des
Osteosynthesematerials sondern auch danach ab dem 10. März 2014 seiner Arbeit habe
nachgehen können. Er habe sich wegen der Schmerzen in der linken Schulter erst am 12.
August 2015 erneut zur ärztlichen Sprechstunde vorgestellt. Dass er im angegebenen
Zeitraum, mit Ausnahme der unfallfremden chirurgischen Eingriffe am rechten Ellbogen,
erheblich in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt gewesen sei, könne den echtzeitlichen
ärztlichen Unterlagen nicht entnommen werden.

E. 3.1.2
Zu den weiteren vom Beschwerdeführer vorgetragenen Einwänden hielt das kantonale
Gericht fest, beim Gutachten der medexperts ag handle es sich nicht um eine
versicherungsinterne Stellungnahme, weshalb geringe Zweifel an deren Beweiskraft nichts
zu ändern vermöchten. Konkrete Indizien, die gegen die Zuverlässigkeit der Expertise
sprächen, ergäben sich namentlich nicht aus der E-Mail des Dr. med. F.________ vom 12.
April 2023. Er halte es selber nur für möglich, dass der Fahrradsturz zu einer Schädigung
des Nervus thoracicus longus geführt haben könne. Insgesamt könne allein aufgrund des
zeitlichen Zusammenhangs und der klar definierten Körperregion nicht auf eine
Unfallkausalität geschlossen werden, zumal die Sachverständigen auch andere
Schädigungsarten für möglich oder denkbar hielten. Zusammengefasst könne festgehalten
werden, dass die geringen neuralgiformen Schmerzen im Bereich des am 4. Dezember 2014
entfernten Plattenosteosynthesematerials an der Clavicula links unfallbedingt seien. Diese
Beschwerden blieben ohne Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit. Daher sei der
Einspracheentscheid zu bestätigen.

E. 3.2.1
Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehör ist formeller Natur ( BGE 144 IV 302 E. 3.1 mit Hinweisen). Eine Verletzung des
Replikrechts führt ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur
Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids (Urteil



8C_288/2023 vom 7. Februar 2024 E. 4.2 in Verbindung mit E. 4.1, je mit Hinweisen).

E. 3.2.2
Der Beschwerdeführer erblickt die Verletzung des Replikrechts und damit des Anspruchs
auf rechtliches Gehör darin, dass das kantonale Gericht ihm die Möglichkeit hätte
einräumen und eine Frist ansetzen müssen, um die mit der kantonalen Beschwerde in
Aussicht gestellten Stellungnahmen der Ärzte der Klinik E.________ nachzureichen.
Zudem sei es auf die Eventualanträge überhaupt nicht eingegangen.

E. 3.2.3
Dazu ist festzuhalten, dass die Vorinstanz mit prozessleitender Verfügung vom 16. Mai
2023 dem Beschwerdeführer die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin zustellte und
mitteilte, über allenfalls als notwendig erachtete weitere Verfahrensschritte werde zu einem
späteren Zeitpunkt entschieden. Ordne das Gericht keine weiteren Verfahrensschritte an,
werde der Endentscheid den Verfahrensbeteiligten zu gegebener Zeit schriftlich mitgeteilt.
Die Anwältin des Beschwerdeführers sandte mit der Eingabe vom 25. Mai 2023 ihre
Honorarnote zu, ohne sich im Übrigen zur Verfügung vom 16. Mai 2023 zu äussern.
Gemäss Art. 61 lit. c ATSG stellt das Versicherungsgericht unter Mitwirkung der Parteien
die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest. Der Beschwerdeführer legt nicht dar,
weshalb er die Vorinstanz nicht bereits mit der Eingabe vom 16. Mai 2023 oder auch einige
Zeit danach darum ersuchte, die in Aussicht gestellten ärztlichen Berichte abzuwarten. In
einer allgemeinen Formulierung hielt das Bundesgericht in diesem Kontext fest, dass
jedenfalls nach zwanzig Tagen von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen
werden dürfe (vgl. das in E. 3.2.1 erwähnte Urteil 8C_288/2023 E. 4.1 mit Hinweisen). Eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist nicht ersichtlich. Das Vorbringen, die
Vorinstanz sei auf die - eine neue Begutachtung betreffenden - Eventualanträge überhaupt
nicht eingegangen, betrifft allein die Frage, ob das Gutachten der medexperts ag
beweiskräftig sei. Diese Frage ist materiell-rechtlich zu prüfen und sie kann nur
ausnahmsweise Gegenstand der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV bilden (vgl. dazu BGE
148 III 30 E. 3.1 mit Hinweisen).

E. 3.3
Die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers erschöpfen sich in einer fast
wortwörtlichen Wiederholung der kantonalen Beschwerde. Damit genügt die
letztinstanzliche Beschwerdeschrift den Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BGG
nicht, wonach in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern das
angefochtene Urteil Recht verletzt. Auf die Beschwerde ist daher nicht näher einzugehen.
Immerhin sei festgehalten, dass nicht einzusehen ist, inwieweit die vorinstanzliche
Auffassung rechtswidrig sein soll, die Beweiskraft ergebe sich grundsätzlich aus der
medizinischen Expertise selber. Ein Widerspruch mit der einen oder anderen vorgängig
geäusserten Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sei unvermeidlich. Daher sei das Gutachten
der medexperts ag nicht den behandelnden Ärzten zur Stellungnahme zu unterbreiten. Dem
ist insoweit nichts beizufügen. Der letztinstanzlich eingereichte Bericht der Klinik
E.________ vom 5. September 2023 stellt ein unzulässiges neues Beweismittel im Sinn von
Art. 99 Abs. 1 BGG dar und ist daher nicht zu berücksichtigen. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 4



Schliesslich ficht der Beschwerdeführer die vom kantonalen Gericht im Rahmen der
bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege an die Rechtsanwältin zugesprochene
Entschädigung an. Nach Art. 89 Abs. 1 BGG ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten unter anderem berechtigt, wer durch den angefochtenen Entscheid
besonders berührt ist (lit. b) und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung hat (lit.
c). An diesen Voraussetzungen fehlt es dem Beschwerdeführer. Nur die unentgeltliche
Rechtsbeiständin ist legitimiert, gegen die Festsetzung ihres Honorars durch das kantonale
Gericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu führen (vgl. Urteil
8C_129/2023 vom 27. Oktober 2023 E. 1 mit Hinweisen). Auf die Beschwerde ist in
diesem Punkt daher nicht einzutreten.

E. 5
Das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das bundesgerichtliche
Verfahren ist wegen Aussichtslosigkeit der Beschwerde abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG
).

E. 6
Die Gerichtskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs.
1 Satz 1 BGG ).
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